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Der schweizerische Privatwalcl birgt noch große Möglichkeiten zur
Produktionssteigerung. Wenn wir seinen Jahresertrag nur um einen Fest-

meter je ha heben können — ein Ziel, das ohne Zweifel leicht zu errei-
chen ist —, werden wir das Defizit unserer Holzbilanz um einen Drittel
herabsetzen. Die Gründung und Betreuung von Zusammenschlüssen der
Privatwaldbesitzer ist eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles.

Résumé
Les forêts privées ne reçoivent pas partout les soins indispensables. L'accroisse-

ment et l'amélioration de la production doivent aussi être recherchés dans ces

forêts. Il est nécessaire de développer la confiance et la collaboration entre les

propriétaires de forêts et le personnel forestier appelé à les conseiller. Ce qui
vaut pour l'ensemble des forêts privées est surtout indiqué dans celles qui ont
été l'objet d'un remaniement parcellaire. Ces remaniements sont inopérants pour
la collectivité s'ils ne sont pas suivis d'une amélioration du traitement sylvicole.

Une fois le remaniement terminé, les syndicats constitués ad hoc sont géné-
ralement transformés en syndicats chargés de l'entretien du réseau routier. Cela
ne suffit pas. On devrait saisir l'occasion pour en faire de véritables syndicats
ou groupements forestiers s'occupant activement de problèmes sylvicoles et éco-

nomiques, tels que:
1. instruction des propriétaires au moyen de conférences, de cours, de démons-

trations et d'excursions;
2. application systématique de soins culturaux sous une direction compétente;
3. conseils individuels aux propriétaires;
4. écoulement en commun d'assortiments spéciaux;
5. acquisition en commun d'outils et de machines;
6. engagement d'un garde (selon l'organisation cantonale) et d'ouvriers fores-

tiers;
7. échanges de bois de râperie contre du bois de feu;
8. établissement de plans d'aménagement sommaires dans le but de régler le

rendement soutenu et d'établir des directives pour le traitement futur.
Des groupements forestiers peuvent aussi être constitués indépendamment des

remaniements, en poursuivant des buts purement sylvicoles et économiques ou
la construction de chemins. — L'organisation des propriétaires privés est un moyen
efficace pour améliorer le rendement de la forêt suisse.

Die Perimeterbildung bei der Waldzusammenlegung
Von £. ILuZüc/ücger und O. FogW, Aarau Oxf. 928

A) Einleitung
In der Regel wird der Zusammenlegungsbeschluß für die offene Flur

und den Wald in der gleichen Versammlung der beteiligten Grundeigen-
tümer gefaßt. Das in die Regulierung einzubeziehende Areal deckt sich
meistens mehr oder weniger mit dem Gemeindebann. Erst in einem
späteren Zeitpunkt haben sich die Meliorations- und Forstämter mit der
Trennung des Gesamtunternehmens in einen forstlichen Teil, den Wald-
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perimeter, und in einen landwirtschaftlichen, den Perimeter der offenen
Flur, zu befassen. Im folgenden soll kurz auf die sich bei dieser Aus-

Scheidung ergebenden Ueberlegungen eingetreten werden; im weiteren
soll die vor allem vom F'orstdienst zu entscheidende Frage des Einbezuges
von öffentlichem Wald in die Regulierung erörtert werden. Dabei wollen
keine abschließenden Folgerungen gezogen oder bestimmte Richtlinien
aufgestellt werden; die Ausführungen sollen lediglich als Diskussionsbei-

trag dienen.

B) Ueberlegungen bei der Ausscheidung eines besonderen
forstlichen Perimeters

Zunächst ist die wohl selbstverständlichste Feststellung anzubringen,
daß sich die generelle Planung der Melioration mit dem Ganzen zu be-

fassen hat, unbelastet von jeder Perimeterausscheidung zwischen offenem
Land und Wald. So sind beispielsweise das Wegnetz der offenen Flur
und dasjenige des Waldes vor der Perimeterbildung gesamthaft generell
zu projektieren, damit eine einwandfreie Uebereinstimmung erreicht
wird. Erst wenn die Gesamtübersicht besteht, kann auf das Detail der
Perimeterbildung und der damit zusammenhängenden Probleme einge-
treten werden.

Technische Gründe für die Aufspaltung in zwei Perimeter liegen nicht
vor. Die Voraussetzung, daß Förster, Geometer und Ausführungskommis-
sion zusammenarbeiten, muß auf jeden Fall erfüllt sein, wenn das Werk
befriedigen soll. Durch die Zweiteilung entstehen gewisse Doppelspurig-
keiten bei der Planung, Ausführung und namentlich bei der Abrechnung.
Die vermehrten, an sich unproduktiven Umtriebe, wie beispielsweise die
Aufteilung der Geometerkosten, Taggelder der Kommissionen, könnten
"bei nur einem Projekt vermieden werden.

Der Hauptgrund für die Aufteilung der Perimeter liegt im Umstand,
daß der Bundesbeitrag aus zwei verschiedenen Krediten (Oberforstinspek-
tion und eidg. Meliorationsamt) fließt. Unterschiedliche Subventionsan-
sätze für Feld und Wald können ebenfalls eine Ausscheidung bedingen.
Sodann werden die Zusammenlegungskosten getrennt auf die Eigentümer
von Wald und offener Flur verlegt.

Für ein besonderes landwirtschaftliches oder forstliches Projekt braucht
es, um die vermehrten Aufwendungen zu rechtfertigen, eine gewisse
Mindestfläche, bzw. eine minimale Kostensumme. Diese dürfte nach
unseren Erfahrungen im Mittel ungefähr bei 20 ha Wald, bzw. 40 000 Fr.
liegen. Die Minimalfläche für ein eigenes Projekt ist außerdem von der
Lage (Verteilung der Parzellen innerhalb des Gemeindebannes) abhängig.
Ist beispielsweise der zusammenzulegende Wald über das ganze Gemeinde-
gebiet verstreut, braucht es mehr Fläche für ein getrenntes Projekt, als
wenn sich die bewaldeten Parzellen auf einen oder wenige Komplexe
konzentrieren.
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Erreicht die Fläche, bzw. die Kostensumme gemäß Voranschlag der
einen oder andern Nutzungsart die vorstehend genannten Minimalgrößen
nicht, wird mit Vorteil nur ein Projekt erstellt und von einer Perimeter-
ausscheidung zwischen Wald und Feld abgesehen. Hier sind folgende bei-
den Möglichkeiten anzuführen:

1. Wr ZancZahrZscha/fZic/ies Pro/e&f mi£ £m&<?ZMg won wenigen,
kleineren IVaZdparz<?ZZen

Häufig handelt es sich im wesentlichen um Randgebiete in der Be-

rührungszone zwischen Wald und offener Flur. Die Eigentümer sind oft
dieselben. Die «Bereinigung» erfolgt vorwiegend zu Gunsten des offenen
Landes nach Gesichtspunkten, die auf eine bessere Erschließung der
offenen Flur hinzielen. Sobald Aufforstungen in Frage kommen, ist ein
forstliches Projekt wünschbar. Nach Auffassung des aargauischen Melio-
rationsamtës gilt die zwanzigjährige Sperrfrist für Zweckentfremdung in
forstlicher Hinsicht von melioriertem offenem Land nicht, wenn sich dieses
Land im Waldperimeter befunden hat. Es besteht somit ein Interesse,
potentielles Aufforstungsland in den forstlichen Perimeter aufzunehmen,
um eine spätere Wald/Feld-Ausscheidung im Sinne der Förderung von
Aufforstungen nicht zu erschweren.

2. Ahtr /ors£/ic/z(?5 Pro/eÄ£ mz£ aZZ/à'ZZZgem EimcA/w/f ÄZeznerer,

Zandahrfsc/ta/ZZic/ter PZächetr

In erster Linie handelt es sich um Enklaven offenen Landes und um
mit der offenen Flur verzahnte Ränder von größeren Waldgebieten. Der
Einbezug solcher Flächen ist oft nicht zu umgehen, da diese Waldwiesen
häufig durch das Waldwegnetz angeschnitten werden. Besteht die Mög-
lichkeit von Aufforstungen, so liegt es auf der Hand, vorab solche Flächen
einzubeziehen.

C) Ueberlegungen für den Einbezug des öffentlichen Waldes
in die Zusammenlegung

An Gesetzesbestimmungen, welche sich auf die Perimeterbildung be-

ziehen, oder die gewisse Rückschlüsse auf die Absichten des Gesetzgebers
erlauben, sind folgende aufzuführen:

Art. 26 des Eidg. Forstgesetzes (Fassung vom 22.6.45):
Al. 1 «Vor Beginn der Grundbuch-Vermessung ist stets die Parzellar-

Zusammenlegung von Privatwald vorzunehmen ...»
AI. 4 «Wenn es sich für die Durchführung der Zusammenlegung als

notwendig erweist, können auch öffentliche Waldungen in das

Verfahren einbezogen werden.»

Aus dem vorstehenden Gesetzestext geht eindeutig hervor, daß nicht
eine Waldzusammenlegung gemeinhin, sondern eine solche des PrivaZzyaZ-
des angestrebt wird. Wie ausdrücklich erwähnt wird, kann der öffentliche
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Wald nur soweit einbezogen werden, als dies für die erfolgreiche Zusam-

menlegung des Privatwaldes notwendig erscheint.

7. Gründe /ür weitgehenden .Em&ezitg des o'//entiichen Waldes

a) Erleichterung der Neuzuteilung
Mit dem Einbeziehen des öffentlichen Waldes ist der Bearbeiter, ge-

samthaft und auch örtlich gesehen, bei der Neuzuteilung viel freier und
beweglicher, als wenn ihn in ihrem Bestand unantastbare öffentliche Wald-
komplexe bei der Umlegung behindern. Der öffentliche Wald kann ihm
geradezu als Massenwald dienen.

b) Arrondierung des öffentlichen Waldes
Sobald der öffentliche Wald selbst ein gewisses Maß von Parzellierung

erreicht, ist er am Einbezug mitinteressiert. Durch Abstoßen von isolier-
ten Parzellen, die ja oft in Hinsicht auf einen Austausch erworben wur-
den, durch Regulierung ungünstiger, verzahnter Eigentumsgrenzen kann
im Zuge der Privatwaldregulierung die gewünschte Arrondierung erreicht
werden. Zuweilen können auch Bereinigungen zwischen verschiedenen
öffentlichen Waldeigentümern (z. B. Staat und Gemeinden) mit einge-
schlössen werden.

c) Erleichterung von Aufforstungen
Die Zuteilung von Neuaufforstungen an Private mit geringem Flächen-

besitz, bzw. Wertanspruch, stößt oft auf Schwierigkeiten, da ein Ertrag
aus solchen Beständen erst nach Jahrzehnten erwartet werden kann. Den
öffentlichen Waldeigentümern, die noch über weitere, im vollen Ertrag
stehende Bestände verfügen, ist dagegen die Uebernahme von Neuauf-
forstungen eher zumutbar. Eine Gemeinde ist unter Umständen bereit,
ihren Wertanspruch in einer möglichst großen Fläche mit gegenwärtig
nur geringem Holzwert befriedigt zu sehen, ja es kann ihm sogar offenes
Land zur späteren Aufforstung außerhalb des Unternehmens zugeteilt
werden.

d) Vollständige Erschließung
des öffentlichen Waldes

Die Waldzusammenlegung mit Einschluß des öffentlichen Waldes
bietet die einmalige Gelegenheit, das Wegnetz zu günstigen finanziellen
Bedingungen in verhältnismäßig kurzer Zeit auszubauen. Im Aargau er-
halten die öffentlichen Waldeigentümer an Wegbauten im NichtSchutz-
wald keine und im Schutzwaldgebiet 27 Prozent (Bund 20 Prozent, Kan-
ton 7 Prozent) Subventionen. Bei Regulierungen erreichen die Beiträge
(Bund, Kanton, Einwohnergemeinde) dagegen 70—871/2 Prozent.
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e) Erleichterung der Finanzierung
Durch den Einschluß größerer öffentlicher Waldflächen verteilen sich

die Allgemeinkosten stärker. Auch wenn der Kostenverleger nach den
erzielten Vorteilen abgestuft wird, dürfte der meist schon besser arron-
dierte und erschlossene öffentliche Wald doch verhältnismäßig stärker
belastet werden als der private Wald. Der öffentliche Wald verfügt zu-
dem meist über recht ansehnliche Mittel in den Forstreservefonds, was
ihm die Finanzierung im Gegensatz zum privaten Eigentümer erleichtert.

f) Forstpolitische Momente
Es darf nicht übersehen werden, daß der Einbezug des öffentlichen

Grundbesitzes die Durchführung der Meliorationen günstig beeinflußt.
Abgesehen davon, daß der bedeutende Flächenbesitz der Gemeinden und
Korporationen bei der Abstimmung ausschlaggebend sein kann, trägt das
«Mitmachen» des öffentlichen Waldes zu einer positiven Einstellung des
einzelnen Grundeigentümers zum Regulierungsvorhaben bei.

2. Grüwde /ür die zurnc/t^aiiende £inbezie/mng des ö/fenfh'c/ien Waides

a) Gesetzliche Vorschriften
Wie bereits in Abschnitt 1 ausgeführt wurde, ist es der Wille des

Gesetzgebers, daß bei der Einbeziehung des öffentlichen Waldes Zurück-
haltung geübt wird, so sehr auch Nützlichkeitserwägungen und forstpoli-
tische Momente das Gegenteil wünschbar erscheinen lassen.

b) Finanzielle Belastung des öffentlichen
Waldeigentümers und der Subventionsgeber

Sobald der gesamte öffentliche Wald oder doch beträchtliche Teile
hievon einbezogen werden, kann die sich daraus ergebende finanzielle
Belastung dem öffentlichen Waldeigentümer schwer zu schaffen machen.
Weitere sich ungünstig auswirkende Umstände, wie
— noch wenig ausgebautes Wegnetz
— kostspielige Erschließung wegen Geländeschwierigkeiten
— geringer Holzertrag
— fehlende Reserven
— gleichzeitige Belastung mit Kostenbeiträgen an die Melioration der

offenen Flur (Gemeindeland, Allmend)
können die momentane Belastung so ansteigen lassen, daß nach einer
zeitlichen Ausdehnung oder nach einer Reduktion Ausschau gehalten
werden muß. Die Aufnahme von Darlehen zur Abtragung der Meliora-
tionsschuld ist unerwünscht.

Man muß sich immer wieder vor Augen halten, daß mit den be-

willigten Krediten der zerstückelte private Grundbesitz und nicht die
öffentlichen Waldeigentümer saniert werden sollen. Dort werden die
angelegten öffentlichen Mittel auf lange Sicht gesehen auch den größten
Nutzeffekt erzielen.
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c) Zeitliche Verteilung des forstlichen
Bauvolumens

Mit dem Einbezug in eine Regulierung wird der Ausbau des forst-
liehen Wegnetzes auf die Ausführungsfrist des Unternehmens, d. h. auf
wenige Jahre zusammengedrängt. Das plötzlich ansteigende Bauvolumen
zwingt zur Heranziehung ortsfremder, heute meist ausländischer Arbeits-
kräfte. Die Arbeitslöhne gehen der einheimischen Bevölkerung verloren.
Die Vorteile des größeren Bauumfanges werden weitgehend durch die
fehlende Konkurrenz aufgehoben. Diese Nachteile mögen bei der heutigen
Wirtschaftskonjunktur nicht stark ins Gewicht fallen. In ländlichen Ge-

genden mit einer größeren Anzahl saisonmäßiger Arbeitskräfte aus der
Landwirtschaft, oder in Forstverwaltungen, wo ständige Waldarbeiter be-

schäftigt werden, ist dieser Umstand jedoch zu berücksichtigen. Nicht
daß es später an Arbeit im Wald mangeln würde, wohl aber vielleicht an
den nötigen Mitteln.

d) Starke Belastung mit allgemeinen Kosten
Sobald der einzubeziehende Wald einigermaßen arrondiert und der

Ausbau des Wegnetzes bereits fortgeschritten ist, wird sich der öffentliche
Waldeigentümer schlüssig werden müssen, ob die auf ihn entfallenden
Allgemeinkosten die Vorteile aus dem Einbezug in die Regulierung wett-
machen.

3. -Fo/genrngen
Aus den für und wider den Einbezug des öffentlichen Waldes ange-

führten Gründen lassen sich nachstehende Folgerungen ziehen:
Es liegt auf der Hand, daß der öffentliche Wald bei starker Parzellie-

rung einbezogen werden muß. Er ist auch dann einzubeziehen, wenn eine
starke Verzahnung mit dem Privatwald oder der offenen Flur vorliegt.
Gleicherweise ist er heranzuziehen, wenn damit eine vorteilhafte Neu-
Zuteilung des Privatwaldes ermöglicht wird. Im letzteren Fall dürfte es

sich jedoch meistens nur um den Einbezug von Teilflächen handeln.
Es ist klar, daß öffentlicher Wald beansprucht werden kann, wenn die

für die Erschließung des zusammengelegten Privatwaldes nötigen Wege
durch diesen geführt werden müssen. Daraus kann aber nicht der Einbezug
in die Zusammenlegung im eigentlichen Sinne abgeleitet werden. Auch
wenn in Lit. F, Ziff. 2, AI. 4 der Vorschriften für die Aufstellung forst-
licher Projekte vom 9.7.48 verlangt wird: «Für die zweckmäßige Er-
Schließung des zusammengelegten Waldes ist ein gut angelegtes Wegnetz
vorzusehen, wobei auf die Interessen von benachbarten oder im Zusäm-
menlegungsgebiet eingeschlossenen öffentlichen Waldungen Rücksicht zu
nehmen ist», so darf daraus noch kein Zwang zur Einbeziehung des öffent-
liehen Waldes herausgelesen werden. Die wMnsc/ïfrare Ersc/ih'e/Jwwg des

o'//entZicAen Waides aZZein ist noeß Äez'n Grand /ür den Einfrezng, maß-
gebend so/Zen stets die Erfordernisse der ParzeZZar-ZwsammenZegnng sein.
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Im Schutzwaldgebiet, wo Bund und Kanton hin wie her Beiträge an die
Waldwege, Aufforstungen usw. leisten, ist wohl ein weniger strenger Maß-
stab angezeigt als im Nichtschutzwaid.

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß allgemein gültige Rieht-
linien bei der großen Mannigfaltigkeit der Verhältnisse nicht gegeben
werden können. Die Perimeterbildung bleibt weitgehend eine £rmesse?is-
sac/ie, wobei die beste Lösung im gegenseitigen Einvernehmen aller daran
interessierten Stellen gefunden werden muß.

Résumé
La delimitation des périmètres de remaniements forestiers

Les expériences faites dans le canton d'Argovie servent de base à une analyse
des différents facteurs qui influencent la délimitation du périmètre dans une
entreprise de remaniement parcellaire de forêts.

Cette étude, qui se défend de vouloir tirer des conclusions ou donner des

directives applicables dans chaque cas, traite en particulier la question de la
séparation des périmètres agricoles et forestiers, puis examine l'opportunité de
l'inclusion des forêts publiques dans un périmètre forestier.

L'interdépendance des réseaux de chemins agricole et forestier, la rationali-
sation des travaux géométriques et des commissions, parlent en faveur d'un péri-
mètre unique. Lorsque la surface des forêts d'une entreprise de remaniement, ou
au contraire celle des terrains agricoles, est de peu d'importance, il peut être
également plus simple d'englober ces surfaces dans un périmètre unique, agricole
ou forestier.

Par contre, le fait que l'allocation des subventions fédérales dépend de ser-
vices différents (service des améliorations foncières et inspection fédérale des

forêts) est un argument majeur en faveur de la délimitation de périmètres séparés.
Cette solution est également avantageuse lorsqu'il s'agit d'englober dans un
périmètre forestier indépendant des surfaces susceptibles d'être reboisées.

L'article 26 de la loi fédérale du 22 juin 1945 précise que, si le remaniement
parcellaire l'exige, celui-ci pourra être appliqué également aux forêts publiques.

La participation des forêts publiques à une entreprise de remaniement peut
faciliter notamment le regroupement et la répartition des parcelles, le reboise-
ment de certaines surfaces qu'il serait souvent difficile d'attribuer à des proprié-
taires privés, l'établissement du réseau général de dévestiture, ainsi que la répar-
tition des frais. Elle permet en plus d'améliorer les limites de la propriété pu-
blique et de supprimer les enclaves qui peuvent s'y trouver. Enfin l'inclusion
dans un périmètre d'importantes surfaces de forêts publiques peut influencer
favorablement l'attitude des propriétaires vis-à-vis du remaniement.

Par contre, les forêts publiques dont les conditions de propriété ne nécessitent

pas un regroupement ne doivent pas être englobées dans un périmètre, dans le
but unique par exemple d'y développer un réseau de chemins.

Il pourrait en résulter pour les communes intéressées, comme aussi pour les

instances de subventionnement, de lourdes charges financières sans rapport avec
l'amélioration des conditions de propriété de la forêt privée, but essentiel des

remaniements forestiers.
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